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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Der Beschwerdegegner 1st Inhaber des europãischeri Patents 

0 056 830. 

Die unabhãngigen Verfahrensansprüche 1 und 2 dieses 

Patents lauten: 

11 1. Verfahren zuin Vermeiden oder Verringern einer 

Gefàhrdung eines nicht vorinertisierten Sicherheits-

behàlters eines wassergekuhlten Kernreaktors und der in 

dem Sicherheitsbehàlter enthaltenen Ausrüstung durch 

Mischung der im Sicherheitsbehàlter vorhandenen Luft als 

erste, reaktionsfähige Substanz mit dein bei einenl Störfall 

erzeugten Wasserstoff als zweite, reaktionsfàhige 

Substanz, dadurch gekennzeichnet, daB bei einexn Störfall 

inindestens ein Tell der ersten oder der zweiten reaktions-

fähigen Substanz über eine Stromungsverbindung (7, 10) aus 

dent Sicherheitsbehälter (5) in einen Bereich (14) auBer-

haib des Sicherheitsbehàlters übergeführt wird, indent die 

Ströntungsverbindung (7, 10) geöffnet wird, und daB darauf -

folgend die Stromungsverbindung (7, 10) geschlossen wird, 

bevor gefahrdrohende Mengen der verbleibenden Substanz 

durch die Ströinungsverbindung (7, 10) hindurchtreten 

können. 

2. Verfahren zuin Verineiden oder Verringern einer 

Gefährdung eines nicht vorinertisierten Sicherheits-

behälters eines wassergekühlten Kernreaktors und der in 

dent Sicherheitsbehälter enthaltenen Ausrüstung durch 

Mischung der un Sicherheitsbehälter vorhandenen Luft als 

erste, reaktionsfáhige Substanz mit dent bei einem Stärfall 

erzeugten Wasserstoff als zweite, reaktionsfàhige 

Substanz, dadurch gekennzeichnet, daB bei eineni Störfall 

inindestens ein Teil der ersten oder zweiten, reaktions-

fàhigen Substanz innerhaib des Sicherheitsbehälters (5) 
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über eine stromungsverbindung in einen abgetrennten 

Bereich (47) innerhaib des Sicherheitsbehãlters (5) 

ubergeführt wird, und daB darauffolgend die Strömungs-

verbindung geschlossen wird, bevor gefahrdrohende Mengen 

der verbleibenden Substanz durch die Stróniungsverbindung 

in diesen Bereich (47) hindurchtreten können." 

Die Verfahrensansprüche 3 bis 15 hängen von Anspruch 1 

und/oder Anspruch 2 ab. Die erteilten Ansprüche 16 bis 22 

betreffen Einrichtungen zur Durchführung des Verfahrens 

nach Anspruch 1 bzw. Anspruch 2. 

II. 	Die Beschwerdeführerin hat gegen die Patenterteilung gexnäB 

Artikel 100 a) EPU unter Angabe folgender Dokuinente 

Einspruch erhoben: 

Dl: DE-B-]. 227 577, 

DE-A-2 805 476, 

FR-A-2 042 604 (un Beschwerdeverfahren von der 

Beschwerdeführerin ersetzt durch das 

korrespondierende Dokuinent): 

US-A-3 666 622, 

GB-A-862 624, 

DE-A-2 115 264, 

Proceedings of an International Syinposium on Nuclear 

Power Plant Control and Instrunientation, Cannes, 24 - 

28. April 1978, Band II, Seiten 469 - 482 und 

"Nuclear Safety", Vol. 15, No. 2, 1974, Seiten 163 - 

173. 
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Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. 

Sie steilte dabei fest, daB die Verfahrensansprüche 1 und 

2 durch das einzige gegen sie zitierte Dokument Dl nicht 

nahegelegt werden würden, da Dokunent Dl ausschlieBlich 

ein Drucküberwachungsverfahren beträfe, bei dein zur LOsung 

eines anderen Problems in einem ersten Schritt zwar wie 

beiin Streitpatent Luft aus dein Sicherheitsbehälter in 

einen anderen Bereich (Atmosphäre und Turbinenhalle) 

Ubergefuhrt werden würde, aber die Of fnungen zur Turbinen-

halle immer geOffnet blieben, so daB Dokument Dl 

insbesondere nicht den zweiten erfindungsgeinãBen Schritt 

nahelegen wUrde, nãinlich die StrOinungsverbindung zwischen 

dem Sicherheitsbehàlter und deni anderen Bereich zu 

schlieBen, bevor gefahrdrohende Mengen von Wasserstoff in 

den anderen Bereich übertreten kOnnen. Einrichtungen geinäi3 

den Anspruchen 16 bis 22, die so inodifiziert oder 

erweitert sind, daB das erfinderische Verfahren durchge-

führt werde, würden ebenfalls auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruhen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde erhoben. 

In einein Bescheid geinäB Artikel 110 (2) EPU fUhrte die 

Kainmer gestützt auf Artikel 114 (1) EPU das mm 

Recherchenbericht genannte Dokument: 

D8: US-A-4 210 614 

in das Verfahren ein und teilte den Parteien ihre 

vorläufigen Bedenken mit, daB die aus den Dokumenten D8 

und D2 bekannten SeparationsinaBnahmen von Wasserstoff und 

Luft in Verbindung mit den aus Dokuinent Dl, D3 und D6 

bekannten konstruktiven Mittein inOglicherweise die 
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Mal3nahmen gexnäB Anspruch 1 und Anspruch 2 nahelegen 

würden, und daJ3 die in den unabhängigen AnsprUchen 16 und 

20 definierten apparativen Merkmale gegenüber dem aus 

Dokuinent D4 bzw. D3 bekannten konstruktiven Mittein nichts 

Erfinderisches erkennen lie8en. 

Im Rahnen eines Schriftwechsels mit der Kammner nannte die 

Beschwerdeführerin ferner die Dokumnente: 

D10: DE-A-1 917 184 und 

Dli: "Römpps Chemie Lexikon", Franckh'sche Verlags-

handlung, Stuttgart, 1983, Seiten 1874 und 3147, 

und der Beschwerdegegner griff zur Stützung seiner Gegen-

argumentation auf das Dokument: 

D12: "RSK-Leitlinien für Druckwasserreaktoren", Gesell-

schaft für Reaktorsicherheit mbH, Köln, 1981, 

Seite 5.6-1 

zurück. 

Es wurde mnündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die 

Aufhebüng der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 

des Streitpatents. 

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragt die 

Beschwerde zurückzuweisen und das Patent aufgrund der 

erteilten Ansprüche 1 bis 15 unter Streichung der 

Anspruche 16 bis 22 in geändertern Umnfang aufrecht-

zuerhalten. 
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VIII. Zur Begründung ihres Antrags trãgt die Beschwerdeführerin 

im wesentlichen folgende Arguinente vor: 

In der aus Dokuinent Dl bekannten Reaktoranlage sei 

nur der Kernrauin nicht aber der gesamte Sicherheits-

behàlter mittels Kohlendioxidgas vorinertisiert. Vor 

allem aber werde analog zum Anspruch 1 das Streit-

patent bei dieser bekannten Anlage inindestens em 

Tell der ersten reaktionsfàhigen Substanz (Luft) aus 

dern Sicherheitsbehàlter in elnen Bereich auBerhalb 

des Sicherheitsbehälters ubergeführt und die 

Ströniungsverbindung durch Ventile (8a, 8b) 

geschlossen, bevor gefahrdrohende Mengen der 

verbleibenden Substanz (Gase mit radioaktiven Spalt-

produkten) hindurchtreten können. 

Die wesentlichen Merkinale des Anspruchs 2 seien aus 

Dokument D3 bekannt, nänilich bei einem Störfall einen 

Tell der ersten reaktionsfahigen Substanz (Luft) in 

einein abgetrennten Bereich (35) innerhaib des Sicher-

heitsbehälters zu überführen und die Strömungs-

verbindung durch Ventilkiappen (36) zu schliel3en, 

bevor gefahrdrohende Mengen der verbleibenden 

Substanz (Dainpf, welcher auch Wasserstoff enthalten - 

känne) hindurchtreten kännen. Uberdies seien die 

vorstehend genannten MaSnahinen auch aus Dokuinent DlO 

bekannt. 

Wenn auch die Luftüberführung bei dein vorstehend 

genannten Stand der Technik zum Ziel hat, die 

Uingebung vor Spaltprodukten zu schützen (Dl) oder 

Notkondensationsvorgànge zu fórdern (D3), sei bei 

eineni Störfall das Entstehen von Wasserstoff nicht zu 

verhindern und der uberwiegende Tell Luft bereits 

durch Wasserdampf ausgeschoben, bevor überhaupt 

gefàhrliche Wasserstoffmengen entstehen kännen. Zu 
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diesein Zeitpunkt die Uberführungen zu schliei3en und 

dazu die bekannten Ventile mit den aus Dokumnent D6 

bekannten Wasserstof f- bzw. Sauerstoffsensoren zu 

steuern, würde für den Fachmann aus folgenden Gründen 

naheliegend sein: 

Seit demn Harrisburg-Unfall mt Jahre 1979 sei die 

Fachwelt bemnüht, Wasserstoffexplosionen im Sicher-

heitsbehälter gezielt zu vermneiden. So könne Dokumnent 

D8, Spalte 16, Zeilen 37 - 55, die Lehre entnommen 

werden, zu diesemn Zweck in demn den Kern untgebenden 

Primnärbehälter durch sein Auspumnpen die Sauerstof f -

konzentration bis auf Spuren zu verarmen. Die hier-

durch gegebene ailgemneine Lehre, eine Entzündung des 

Wasserstoffs durch Entfernen einer der Reaktions-

substanzen über eine Strömungsverbindung zu 

vermeiden, sei unabhängig davon, daJ3 einmal bei 

diesemn Stand der Technik der Wasserstoff durchr -
Strahiung und nicht gemnäf3 der Aufgabe des Streit-

patents durch Oxydation des in den Brennstabhüll-

rohren enthaltenen Zirkoniuins entstünde und ob zumn 

anderen das bei Normnalbetrieb im Primnärbehälter 

herrschende Vakuumn als eine Vorinertisierung Ira 

Sinne des Streitpatents zu interpretieren sei, zumal 

gemnäl3 Spalte 14, Zeilen 33 bis 38, in den weiteren 

Teilen des Sicherheitsbehälters Atmnosphärendruck 

herrsche. 

Während Dokument D8 lehre, die erste Reaktions-

substanz über eine Strämnungsverbindung abzuführen, 

sei die zweite alternativ in Anspruch 1 und 2 des 

Streitpatents vorgesehen Abführung der zweiten 

Reaktionssubstanz (Wasserstoff) zu Sicherheitszwecken 

bei Stôrfällen aus Dokumnent D2, Seite 13 (hand-

schriftliche Zahi), Absatz 3 und Seite 7, Absatz 3, 

bekannt. 

02866 	 .../... 
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IX. 	Dem Vorbringen der Beschwerdeführerin widersprach der 

Beschwerdegegner zur Stützung seiner Antrage un 

wesentlichen wie folgt: 

1) 	Es sei für einen Kühlinittelverluststörfall (LOCA) 

typisch, daB nach Auftreten des Lecks in einer ersten 

Phase eine heftige Freisetzung von Wasserdampf 

erfolge und daB - bei Versagen der Notkühlung - je 

nach Unfallart 1 bis 6 Stunden (bei einein ND*-Fall) 

spàter erst in einer zweiten Phase mit der Wasser-

stoffbildung durch Zirkoniunioxydation zu rechnen sei, 

wie aus dein gutachtlich überreichten Dokument: 

D13: Gesellschaft für Reaktorsicherheit: "Deutsche 

Risikostudie Kernkraftwerke Phase B", Verlag TUV 

Rheinland 1990, Seiten 568, 569, 608 - 610, 665, 

674 und 677, 

insbesondere Bud 8-14 und 8-15 auf Seite 569 hervor- 

ginge. Die Dokuinente Dl und D2 würden sich 

ausschlieBlich mit der ersten Phase eines Kühlinittel-

verluststörfalls beschàftigen, bei der Druckspitzen 

abzufangen sind, und demn Fachmann zu Mal3nahnien 

während der zweiten Phase, bei der das Wasserstof f-

explosionsproblern auftritt, keinerlei Anregung geben. 

Die Ventile 8a, 8b in der Anlage gemnäB Dokuinent Dl 

und die Ventile 36 in der Anlage geinäB Dokuinent D3 

seien deshaib druckgesteuert und kehrten nicht 

aufgrund eines zu hohen Wasserstoffgehalts der durch-

strömnenden Luft sondern schwerkraftbedingt durch den 

typischen Druckabfall während der Dainpfkondensations-

phase un Sicherheitsbehälter (Blow-down) in ihre 

SchlieBstellung zurück. Uberdies trete während des 

Blow-downs in der Anlage gemnai3 Dokunient D3 eine 

02866 	 .../... 
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Rückströinung von Luft aus der Kammer 35 durch die 

Ventile 36 hindurch in die anderen Bereiche des 

Sicherheitsbehälters auf, so daB diese Anlage keines-

falls per se die Lehre des Streitpatents erfülle und 

gegen Wasserstoffexplosionen geschützt sei. 

Der am nächsten kommende Stand der Technik gehe aus 

Dokuinent D7, insbesondere Seite 171, rechte Spalte, 

hervor. Das Wasserstoffexplosionsproblem werde beim 

Stand der Technik entweder durch Inertisierung der 

Druck- und Druckabbaukamrner mit Stickstoff (Mark I 

und II) oder durch Verdünnung der Wasserstof f-

konzentration in der Druckkammer mit Hilfe von 

Mischungsgebläsen geläst, die über Zweiwegventile 

Luft aus dem Sicherheitsbehälter in die Druckkammer 

zurückführten und sornit durch örtliche Verteilung des 

Wasserstoffs dessen Konzentration unter die Zünd-

schwelle brächten. Dokument D2 lehre, zur zündungs-

heminenden Wasserstoffverinischung die Mischungsgebläse 

durch Inertgasinjektion zu ersetzen. 

Die aus Dokument D8 bekannte Anlage stelle einen 

äuBerst speziellen Kernreaktortyp dar, bei dem im 

Betriebszustand das den Kern uingebende Priinärgehäuse 

evakuiert und damit vorinertisiert sei, vgl. D8, 

Spalte 6, Zeilen 50 bis 57; Spalte 14, Zeilen 47 bis 

56; und Spalte 15, Zeilen 18 bis 25. Die in 

Spalte 16, Zeilen 37 bis 55, angesprochene Sauer-

stoffverarinung durch Abpumpen läse ein vom Streit-

patent abweichndes Problem, nämlich die Zündung des 

durch-Strah1ung radiolytisch entstandenen Wasser-

stoffs (vgl. D8; Spalte 16, Zeile 40), dessen Mengen 

- wie Dokument D13, Seite 610, Abs. 2, gutachtlich 

belege - weniger als 10 % des durch Zirkonium-

oxydation entstandenen Wasserstoff betrügen, dessen 

Zündung das Streitpatent verhindern will. 

02866 	 .../... 
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X. 	Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 

verkündet, daB die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben 

und die Sache an die Einspruchsabteilung zurUckverwiesen 

werde mit der Auflage, das Patent in geandertein Uinfang 

gentäl3 deni Antrag des Beschwerdegegners aufrecht-

zuerhalten. 

Entscheidungsgründe 

Die von der Beschwerdeführerin erstmals während des 

Beschwerdeverfahrens genannten Dokuxnente D10 und Dli hat 

die Kanimer gemäB Artikel 114 (1) EPU mit deni Ergebnis 

überprüft, daB sie keinerlei EinfluB auf die Art der zu 

fällenden Entscheidung haben. Dokument D10 kommt deni 

Gegenstand des Streitpatents nicht näher als Dokument D3, 

und Dokument Dli schrànkt den Begriff der Inertisierung 

nicht auf eine Inertgasinjektion em. Sie brauchen daher 

in Anwendung von Artikel 114 (2) EPU nicht berucksichtigt 

zu werden. 

Die vorliegenden TJnterlagen des Patents sind mm Hinbiick 

auf Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU nicht zu beanstanden.. 

Insbesondere werden die unabhàngigen Ansprüche 1 und 2 in 

ihrer erteilten Fassung weiterverfoigt, deren Inhait durch 

die ursprunglichen Ansprüche 1 bis 3 in Verbindung mit der 

ursprunglichen Beschreibung Seite 18, Zeilen 1 bis 20, 

of fenbart ist. 

un vorliegenden Beschwerdeverfahren beschrànken sich die 

Einwànde gemäB Artikel 100 a) EPU auf einen Mangel an 

erfinderischer Tätigkeit. 

Die Kamnier folgt der Auffassung der Einspruchsabteilung, 

daB die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 definierten 

02866 	 .../... 
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Verfahren neu sind. Insbesondere ist festzustellen, daB 

aus keinem der genannten Dokuxnente em tVerfahren zum 

Vermeiden oder Verringern einer Gefàhrdung eines nicht 

vorinertisierten Sicherheitsbehälters eines wasser-

gekühlten Kernreaktors" bekannt ist, dessen Gefährdung 

ttdurch Mischung der im Sicherheitsbehälter vorhandenen 

Luft als erste, reaktionsfähige Substanz mit dein bei einem 

störfall erzeugten Wasserstoff als zweite, reaktionsfähige 

Substanz" unter anderem durch den in den kennzeichnenden 

Teilen der Ansprüche 1 und 2 definierten Verfahrensschritt 

abgebaut wird, daB nach mindestens teilweiser Uberführung 

der ersten oder zweiten Substanz in einen Bereich die 

dorthin führende "Strontungsverbindung geschlossen wird, 

bevor gefahrdrohende Mengen der verbleibenden Substanz 

durch die Sträinungsverbindung (in diesen Bereich) 

hindurchtreten kônnen". 

Die Dokumente Dl und D3 befassen sich nicht mit einer 

"Gefährdung durch die Mischung von Luft und Wasserstoff", 

d. h. mit dein Wasserstoffexplosionsproblem. Bei den die 

Gefahrdung durch Wasserstoffexplosionen verringernden 

Verdünnungsverfahren geinäB Dokument D2 und D7 bleiben die 

Strämnungsverbindungen stets of fen, mn die sich bildenden 

entzündlichen Waserstoffballungen kontinuierlich durch-

mischen zu können. 

	

5. 	Erfindërische Tätigkeit 

	

5.1 	Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents haben 

bis auf die alternative Lage der Austrittsäffnung der 

Strömungsverbindung (in Anspruch 1 ein Bereich auBerhaib, 

in Anspruch 2 ein Bereich innerhalb des Sicherheits-

behälters) einen sachlich identischen Inhalt, der für die 

Frage der erfinderischen Tàtigkeit allein entscheidungs-

erheblich ist, wie aus dein Folgenden im einzelnen 

hervorgeht: 
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5.2 	Es ist ständige Praxis der Beschwerdekammern des EPA 

denjenigen Stand der Technik als Ausgangspunkt der 

Tàtigkeiten eines Fachinanns anzusehen, der den durch die 

Lehre des Streitpatents zu erreichenden technischen Zielen 

am nàchsten kommt. Daher erachtet die Kanuner im 

vorliegenden Fall das in Dokument D7, Seite 171, rechte 

Spalte, Abs. 3 und 5, beschriebene VerdUnnungsverfahren 

des bei einem Stärfall sowohi durch Radiolyse als auch 

durch Zirkoniumoxydation entstandenen Wasserstoffs bei der 

nicht vorinertisierten Anlage Mark III als nächstliegenden 

Stand der Technik. Die Dokurnente D2 (vgl. Seite 7 (hand-

schriftlich), Abs. 3) und D8 (vgl. Spalte 16, Zeile 40) 

beschränken sich auf die Vermeidung der Explosionsgefahr 

von nur radiolytisch erzeugtem Wasserstoff. 

	

5.3 	Ausgehend von der in Dokument D7 beschriebenen Mark III- 

Anlage liegt dern Streitpatent objektiv die Aufgabe 

zugrunde, unter Verzicht auf eine Inertisierung wàhrend 

des norinalen Reaktorbetriebs die Gefährdung des Sicher-

heitsbehälters durch Explosionen von Wasserstoff, der 

durch Zirkoniuinoxydation entsteht, weiter zu verringern, 

vgl. auch das Streitpatent, Seite 2, Zeilen 38 bis 48 und 

Seite 3, Zeilen 40 bis 42. Bei der Mark Ill-Anlage ist 

nach Auffassung der Kammer noch ein gewisses Restrisiko 

dadurch bedingt, daB die bei der Zirkoniuznoxydation sehr 

plötzlich bei Erreichen der Zirkoniumoxydationstemperatur 

innerhalb eines gewissen Zeitintervalls frei werdenden 

groBen Mengen von Wasserstoff durch die mit einer festen 

Saugrate arbeitenderi inechanischen Mischer nicht sofort im 

Augenblick des Freiwerdens, sondern nur nach Ablauf einer 

von der Art des Unfalls abhängigen Zeitspanne unter den 

Schwellenwert der Zündkonzentration verdünnt werden 

können. 
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5.4 	Zur Läsung dieser objektiven Aufgabe sehen die Patent- 

anspruche 1 und 2 folgende Mai3nahxnen vor: 

bei einem Stórfall inindestens einen Teil der ersten 

oder zweiten reaktionsfähigen Substanz über eine 

Strórnungsverbindung in einen (nur über die Strómungs-

verbindung mit dem Sicherheitsbehälter koxnntunizie-

renden) Bereich zu uberführeri; und 

die Strömnungsverbindung zur Uberführung der ersten 

oder zweiten Substanz (beim Störfall zu of fen) und zu 

sch1ie1en, bevor gefahrdrohende Nengen der 

verbleibenden Substanz durch die Strômungsverbindung 

hindurchtreten können. 

	

5.5 	Es ist somnit zunächst zu untersuchen, ob der nachgewiesene 

Stand der Technik dem Fachmnann eine Anregung in bezug auf 

die Mai3nahme a) gibt. Nach Auffassung der Kammer ist eine 

"Uberführung" durch eine auf ein vorgegebenes Ziel hin 

gerichtete Stromungsbewegung charakterisiert und umfa8t 

nicht die irn wesentlichen isotrop verlaufenden Mischungs-

vorgänge der Reaktionskomponenten bei den Verdunnungs-

verfahren gemnà8 Dokument D7 und D2. Die gezielte Strôrnung 

der durchmischten Reaktionskomnponenten gentäI3 Dokuinent D2, 

insbesondere Seite 13, Absatz 3, -  zu innerhaib oder 

aul3erhalb des Reaktors angeordneten Rekonthinatoren stelit 

allenfalls elne gemeinsamne Uberfuhrurig der ersten und 

zweiten Substanz dar, die nicht unter die Definition der 

Mai3nahme a) fällt. Diese sieht eine alternative Uber-

führung der ersten oder der zweiten Substanz vor. Uberdies 

erkennt der Fachmnann in dieser Uberführung keine MaBnahme, 

urn die durch die Zundung der ersten und zweiten Substanz 

bedingte Gefàhrdung herabzusetzen, sondern ein Mittel, das 

die bereits gefahrlos gemachten Substanzen entsorgt. Nach 

Auffassung der Kanuner 1st ein Fachmnann anhand der Gesamt-

unterlagen des Streitpatents in der Lage, das Wesen der 
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MaBnahne a) dahingehend zu interpretieren, daB die erste 

und zweite Substanz zur Verhinderung ihrer Reaktion 

initeinander räuinlich voneinander zu trennen sind. Eine 

derartige Reaktionsvermeidung durch räuiuliche Trennung der 

Reaktionskoinponenten wird durch die auf Durchinischung 

abgestellten verdUnnungsverfahren des Standes der Technik 

nicht nahegelegt; vgl. die gegenteilige Auffassung der 

Beschwerdeführerin geinäi3 Absatz VIII-5. 

Zwar 1st das Prinzip der Reaktionsverineidung durch 

ràrnnliche Trennung der initeinander reagierenden Substanzen 

bei dein aus Dokuinent D8 bekannten Druckwasserreaktor 

bekannt, doch ist hier die erste Substanz nicht wie beixn 

Streitpatent die ttj  Sicherheitsbehàlter vorhandene Luft" 

sondern der in der den Kern umgebenden Druckkainnier radio-

lytisch erzeugte Sauerstoff (vgl. Spalte 16, Zeilen 40 bis 

43). Schon allein aufgrund der GräBenunterschiede der zu 

überführenden Substanzinengen vertritt die Kainmer die 

Auffassung, daB die Uberführung der relativ geringen 

Mengen radiolytisch erzeugten Sauerstoffs aus dein Druck-

behálter nicht die Uberführung der relativ groBen Menge 

Luft aus dein gesainten Sicherheitsbehàlter als technische 

MaBnahine nahelegt. Vor alleni aber erhàlt der Fachniann aus 

Dokuxnent D8 keinerlei Anregung, eine Luftüberführung zur 

Verhinderung der Explosionsgefährdung des Sicherheits-

behälters bei einer Zirkoniumoxydation, bei der 

ausschlieBlich Wasserstoff frei wird, vorzusehen, da in 

der Anlage gemäB Dokuinent D8 eine zur Zirkoniunioxydation 

führende Brennstabaufheizung durch Tiberflutung der Druck-

kainnier verhindert wird; vgl. D8, Spalte 12, Zeilen 50 bis 

61, in Verbindung mit Spalte 4, Zeilen 1 bis 5 und 12 bis 

16. Aus den vorstehend genannten Gründen verinag die Kanuner 

nicht den un Absatz VIII-4 dargelegten Argumnenten der 

Beschwerdeführerin zu folgen. Es kann daher dahingestelit 

bleiben, ob der doppelte Zweck des Evakuierens gemnàB 
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Dokurnent D8 - zur thermischen Isolierung (D8, Spalte 14, 

Zeilen 54 bis 56) und zur Vorinertisierung - den Fachmann 

von einer Luftuberführung aus einem nicht-vorinertisierten 

System abhalten würde. 

5.6 	Vor allem aber ist die Kammer davon uberzeugt, daB das aus 

Dokument D8 bekannte Evakuieren im Dauerbetrieb aufgrund 

der kontinuierlichen Radiolyseprozesse nur eine zeitlich 

permanente und kontinuierliche Uberführung einer der 

miteinander reaktionsfähigen Substanzen durch eine stets 

geöffnete Stromungsverbindung hindurch nahelegen würde, 

nicht aber die Stromungsverbindung nach Trennung der 

Substanzen zu schlie8en, so wie es in der in Pkt. 5.4 oben 

definierten Nai3nahme b) gefordert ist. Auch die aus 

Dokument D7 und D2 bekannten Verdunnungsverfahren arbeiten 

mit einer perinanenten Durchinischung und legen es nicht 

nahe, eine Sicherheitsmal3nahrne für einen Kernreaktor auf 

ein bestimmtes Zeitintervall des Stärfalls zu beschränken. 

Dabei 1st darauf hinzuweisen, daB die im Bud 8-15 des 

gutachtlich genannten Dokuments D13 dargestellte Ausström-

dauer des durch Zirkoniumoxydation frei werdenden Wasser-

stoffs keinen in bezug auf das Streitpatent zu beachtenden 

Stand der Technik darsteilt. Da säintliche als bekannt 

nachgewiesenen SicherheitsmaBnahmen zur Verineidung von 

Wasserstoffexplosionen zeitlich perinanente Strömungen der 

reaktionsfähigen Substanzen voraussetzen, gibt der Stand 

der Technik - entgegen der Auffassung der Beschwerde-

führerin in Absatz VIII-3 - auch keine Anregung, die in 

den Reaktoranlagen gemäl3 Dokument Dl und D3 verwendeten 

Uberdruckventile nicht nur zum Druckabbau, sondern auch 

zur Lósung des Wasserstoffexplosionsproblems einzusetzen, 

oder gar gesonderte Ventile einzubauen, die durch den 

Ausgang von Sauer- oder Wasserstoffsensoren gesteuert 

- werden und schlieBen, wenn die Konzentration eines 

Reaktionspartners über die Zündschwelle hinaus anwàchst. 
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5.7 	Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents definieren als zweite 

Substanz explizit Wasserstoff, so daB bei einer Uber-

führung der durch den Anspruchswortlaut als erste Substanz 

festgelegten Luft, unter der aligemeinen Bezeichnung 

"verbleibende Substanz" irn Sinne der unabhängigen 

Ansprüche des Streitpatents eindeutig Wasserstoff zu 

verstehen ist und nicht Gase mit radioaktiven Spalt-

produkten, wie die Beschwerdeführerin gemäB Absatz VIII-1 

meint. Uberdies hängt die SchlieBung der Ventile 8a und 8b 

in der Kernreaktoranlage gernäB Dokumnent Dl nicht von der 

Gr6I3e der austretenden Radioaktivität ab, sondern 

ausschlie8lich vom Druck irn Sicherheitsbehàlter. 

5.8 	Dokumnent D3 vermittelt dem Fachmann ausschlieSlich die 

Lehre, mit Hilfe des bei einem Kühlmnittelverluststôrfall 

erzeugten Dampfes Luft aus den dem Reaktorkern benach-

barten Bereichen eines Sicherheitsbehälters herauszu-

treiben, urn nicht die Arbeit der Uberdruck abbauenden 

Notkondensatoren zu behindern. Zwar 1st in der Praxis 

nicht auszuschlie3en, daB der die Luft durch die Ventile 

(36) hindurchtretende Damnpf radiolytisch erzeugten Wasser-

stoff enthält, doch wird die SchlieBung der bekannten 

Ventile ausschliei3lich durch Druckabfall bewirkt. Nach 

Auffassung der Kamnmner legt eine soiche Lehre - entgegen 

der Neinung der Beschwerdeführerin in Absatz VIII-2 - dem 

Fachmnann nicht nahe, daB die herausgetriebene Luft gleich-

zeitig die Explosionsgefahr irn kernnahen Bereich herab- 

setzt und daB diese MaBnahme gezielt zur Lösung des 

Wasserstoffexplosionsproblemns bei Zirkoniurnoxydation 

einsetzbar ist. Dabei erachtet es die Kamnrner als 

unbeachtlich, ob die Klappen 36 in Fig. 1 des Dokumnents D3 

als Einwegventil langfristig eine Ruckstromung von Luft 

ausschlieBen oder nicht. 

5.9 	Die weiteren im Verfahren genannten Dokurnente kommen der 

Lehre des Streitpatents nicht so nahe. Dokumnent D4 
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beschreibt keine wassergekühlte sondern eine gasgekühlte 

und Dokunient D5 eine natriumgekühlte Reaktoranlage, bei 

denen sich das Wasserstoffexplosionsproblelfl nicht steilt. 

Dokuinent D6 befaBt sich ausschlie3lich nit Wasserstoff und 

Sauerstoffsensoren. 

5.10 	Aus den in Absatz 5.1 bis 5.9 in einzelnen dargelegten 

Gründen liegt den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 eine 

erfinderische Tätigkeit in Sinne des Artikels 56 EPU 

zugrunde. 

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 genügen, wie oben 

dargelegt, auch den sonstigen Erfordernissen des 

Ubereinkommens in Sinne von Artikel 102 (3) EPU. Sie 

kännen daher aufrechterhalten werden. Die von Anspruch 1 

und/oder 2 abhängigen Ansprüche 3 bis 15 betreffen 

zweckniäl3ige Ausführungsarten der in den unabhängigen 

Ansprüchen definierten Mal3nahnien und kännen soinit 

gleichfalls aufrechterhalten werden. 

Bei dieser Sachiage ist deshaib das Streitpatent in der 

von Beschwerdegegner beantragten Fassung in geänderten 

Umfang aufrechtzuerhalten. 
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Entsche idungs formel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Vorinstanz wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die E inspruchsabte i lung zurückverwiesen 

mit der Auflage, das europàische Patent 0 056 830 in 

geändertem Umafang aufgrund der erteilten Ansprüche 1 bis 

15 aufrecht zu erhalten, wobei in der Beschreibung, 

Seite 3, Zeilen 53 und 54 zu streichen sind. 

Die Geschàftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	 G.D. Paterson 
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